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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.2006

Norm

UrhG §76 Abs1

Rechtssatz

Die Rechtmäßigkeit der Schallträgerherstellung ist für die Entstehung des Herstellerrechts ohne Bedeutung. Dieses

knüpft allein an der als schutzwürdig erachteten Herstellerleistung an und erstreckt sich auch auf solche Schallträger,

die unter Verletzung von Urheber- oder Leistungschutzrechten Dritter hergestellt worden sind.

Entscheidungstexte

4 Ob 135/06s

Entscheidungstext OGH 09.08.2006 4 Ob 135/06s
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Dokumentnummer
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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